
2. Änderungssatzung zur Satzung über die Nutzung der Tageseinrichtungen  
der Stadt Bismark (Altmark)  

– Tageseinrichtungsbenutzungssatzung – 
 
 
Auf der Grundlage der §§ 5 8, und 45 Abs. 2 Nr. 1 Kommunalverfassungsgesetz des Landes 
Sachsen – Anhalt (KVG LSA) vom 17. Juni 2014 (GVBl. LSA S. 288) in der derzeit gültigen 
Fassung, i.V.m. dem Gesetz zur Förderung und Betreuung von Kindern in 
Tageseinrichtungen und in Tagespflege des Landes Sachsen-Anhalt 
(Kinderförderungsgesetzes - KiFöG) vom 05.03.2003 (GVBl. LSA S 48), in der derzeit 
gültigen Fassung, hat der Stadtrat der Stadt Bismark (Altmark) in seiner Sitzung am 
10.06.2026 folgende 2. Änderungssatzung zur Tageseinrichtungsbenutzungssatzung 
beschlossen: 

 
§ 1 

§ 1 Allgemeines 
 

Aus der Aufzählung wird die „Krippe Sonnenkäfer“ im OT Bismark entfernt. Absatz 1 Satz 1 
erhält folgende neue Fassung: 
 
(1) Die Stadt Bismark (Altmark) unterhält zur Betreuung der Kinder, die ihren gewöhnlichen 

Aufenthalt in der Stadt Bismark (Altmark) haben, folgende Tageseinrichtungen: 
 

1. „Wichtelhausen“   im OT Badingen 
2. „Regenbogenland“   im OT Berkau 
3. „Pusteblume“    im OT Bismark 
4. „Büster Parkstrolche“  im OT Büste 
5. „Villa Kunterbunt“  im OT Hohenwulsch 
6. „Pittiplatsch“   im OT Kläden 
7. „Regenbogenland“   im OT Schernikau 
8. „Schinner Knirpse“   im OT Schinne 
9. „Altmarkwichtel“   im OT Späningen 
10. „Hort Bismark“   im OT Bismark 
11. „Hort Schinne“  im OT Schinne 

 
§ 2 Inkrafttreten 

 
Die Änderungssatzung tritt zum 01.08.2026 in Kraft. 
 
 
 
Bismark (Altmark), den 10.06.2026 
 
 
 
          Siegel 
Annegret Schwarz 
Bürgermeisterin 


